
Dr.Nr. TOP Anpassung  

 
Anlage 2 
 
Von den kommunalen und kirchlichen Spitzenverbänden empfohlene  
Elternbeiträge für Regelkindergärten: 
 

 KiGa-Jahr 2017 / 2018 KiGa-Jahr 2018 / 2019 

 12 Mon. 11 Mon.* 12 Mon.  11 Mon.* 

für das Kind aus einer Familie  
mit einem Kind ** 

111 € 121 € 114 € 124 € 

für das Kind aus einer Familie  
mit zwei Kindern ** 
unter 18 Jahren  

84 € 92 € 87 € 95 € 

für das Kind aus einer Familie  
mit drei Kindern ** 
unter 18 Jahren  

56 € 61 € 58 € 63 € 

für das Kind aus einer Familie  
mit vier und mehr Kindern ** 
unter 18 Jahren  

18 € 20 € 19 € 21 € 

 

*   Bei Erhebung in elf Monatsraten wird der Jahresbetrag entsprechend umgerechnet. 

** Berücksichtig werden nur Kinder, die im gleichen Haushalt wohnen.  

 
Von den kommunalen und kirchlichen Spitzenverbänden empfohlene 
Beitragssätze für Kinderkrippen mit einer täglichen Betreuungszeit von 6 Stunden: 
 

 KiGa-Jahr 2017 / 2018 KiGa-Jahr 2018 / 2019 

 12 Mon. 11 Mon.* 12 Mon.  11 Mon.* 

für das Kind aus einer Familie  
mit einem Kind ** 

325 € 355 €  335 € 365 € 

für das Kind aus einer Familie  
mit zwei Kindern ** 
unter 18 Jahren  

242 € 264 € 249 € 272 € 

für das Kind aus einer Familie  
mit drei Kindern ** 
unter 18 Jahren  

164 € 179 € 169 € 184 € 

für das Kind aus einer Familie  
mit vier und mehr Kindern ** 
unter 18 Jahren  

65 € 71 € 67 € 73 € 

*   Bei der Erhebung in 11 Monatsraten wird der Jahresbetrag entsprechend umgerechnet                                 
** Berücksichtigt werden nur Kinder, die im gleichen Haushalt wohnen.  

 

Bei Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten (durchgehend sechs Stunden) kann für die 

festgelegten/empfohlenen Beiträge ein Zuschlag von bis zu 25%, bei Halbtagsgruppen eine 

Reduzierung von 25% gerechtfertigt sein.  

 

Für die Betreuung von unter 3-jährigen Kindern in altersgemischten Gruppen muss nach der 

Betriebserlaubnis je Kind unter 3 Jahren gegenüber der Regelgruppe ein Kindergartenplatz 

unbesetzt bleiben. Vor diesem Hintergrund und im Hinblick auf die Festlegungen der 

Elternbeiträge für Kinderkrippen ist in diesem Fall ein Zuschlag von 100 % gegenüber dem 

Beitrag in der Regelgruppe gerechtfertigt.       


